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Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste (FDV): Stellungnahme economiesuisse 
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie uns eingeladen, zur «Änderung der Verordnung über 
Fernmeldedienste (FDV)» Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit. 
 
economiesuisse bündelt die Interessen von rund 100 Branchenverbänden, 20 Handelskammern und 
insgesamt etwa 100'000 Unternehmen in der Schweiz. Unsere Mitglieder mit ihren rund zwei Millionen 
Angestellten im Inland sind auf leistungsfähige und verlässliche Kommunikationsnetze angewiesen, sie 
bilden eine zentrale Grundlage für den Wirtschaftsstandort Schweiz. 
 
economiesuisse begrüsst die vorgeschlagene Teilrevision der FDV. Die Modernisierung des 
Notrufsystems, die Stärkung der Barrierefreiheit und die technische Harmonisierung mit europäischen 
Standards sind wichtige Schritte, um die Resilienz und Zukunftsfähigkeit der Schweizer 
Telekominfrastruktur zu sichern. Die Anpassungen tragen dazu bei, dass Bevölkerung, Unternehmen und 
Behörden auch in Krisenlagen auf stabile Kommunikationsdienste zählen können. 
 
Für die Unternehmen ist entscheidend, dass die Umsetzung verhältnismässig, praxistauglich und planbar 
erfolgt. Eine zu enge oder unklare Fristsetzung sowie unkoordinierte Vorgaben über verschiedene 
Akteursebenen hinweg könnten erhebliche Zusatzkosten verursachen, ohne den Sicherheitsgewinn zu 
erhöhen. economiesuisse unterstützt deshalb, dass Pflichten an die technische Machbarkeit geknüpft und 
Umsetzungsfristen erst ab Vorliegen aller relevanten Grundlagen (z. B. Technische 
Administrativverordnung, Routingtabellen) berechnet werden. Auch die im Entwurf vorgesehene 
Koordinationspflicht bei Fehlalarmen sollte nach Ansicht der Wirtschaft auf die tatsächlich betroffene 
Anbieterin beschränkt bleiben, um unnötige Bürokratie zu vermeiden. 
 
Im Weiteren schliesst sich economiesuisse der detaillierten Vernehmlassungseingabe des 
Schweizerischen Verbands der Telekommunikation (asut) vollumfänglich an. Diese deckt die zentralen 
Umsetzungsfragen, insbesondere technische Machbarkeit, Fristen und Schnittstellen zwischen Netzen, 
Endgeräten und Alarmzentralen, differenziert ab und zeigt auf, wie die Revision praxistauglich umgesetzt 
werden kann. 
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Wir danken Ihnen vielmals für die Berücksichtigung unserer Argumente. 
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